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ſicht über die beſtehende Not vermag er aber auch am beſten der

aufdringlichen Unbeſcheidenheit von einzelnen zu begegnen , die es

in geſchickter Weiſe verſtehen , vorhandenen Mangel zu vergrößern

oder ſolchen vorzutäuſchen .

b) Der Perſonenkreis der freiwilligen Kriegshinter⸗

bliebenenfürſorge , örtliche Zuſtändigkeit .

Der Perſonenkreis iſt von vornherein durch die Aufgabe
näher bezeichnet und begrenzt , die die freiwillige Hinterbliebenen⸗

fürſorge als ergänzende Hilfe zu der geſetzlichen Geldverſorgung

der Kriegshinterbliebenen erfüllen will .

Als Kriegshinterbliebene ſind zunächſt ſolche Familien⸗

angehörige der im Krieg Gefallenen zu betrachten , denen aus

Anlaß des gegenwärtigen Krieges ein geſetzlicher Anſpruch auf

Kriegsverſorgung ( § 8 17 , 19 , 38 , 47 des M. H. G. )

zukommt oder denen die Kriegsverſorgung vor der Todeserklärung

eines Verſchollenen zugebilligt iſt (§S 34 a. a. O. ) .

Zu dieſem eng umſchriebenen Kreis verſorgungsberechtigter

Hinterbliebener , der nur Witwen , eheliche und legitimierte Kinder

und im Bedürfnisfalle auch Verwandte der aufſteigenden Linie

umfaßt , tritt noch die große Zahl von Familienangehörigen

verſtorbener Krieger , die aus Mangel an den notwendigen Vor —

ausſetzungen überhaupt keine geſetzliche Kriegshinterbliebenen —

verſorgung erhalten . Wenn dieſe im Falle der Bedürftigkeit auch

von der Militärverwaltung mit widerruflichen Zuwendungen aus

dem ſogenannten Härtenausgleichsfonds oder mit Unterſtützungen

aus militäriſchen Spendemitteln bedacht werden können , ſo genügen

dieſe Unterſtützungen vielfach nicht , vor Not und Mangel zu

bewahren . Hier kann kein Zweifel darüber beſtehen , daß bei

einer durch die Wirkungen des Krieges hervorgerufenen Hilfs —
bedürftigkeit der Angehörigen von Kriegsteilnehmern die freiwillige

Kriegshinterbliebenenfürſorge einzutreten hat .

Von großer Bedeutung iſt auch die Stellungnahme , die die

ſoziale Kriegshinterbliebenenfürſorge gegenüber ſolchen bedürftigen

Hinterbliebenen einnehmen kann und darf , denen die Militär⸗

verwaltung deswegen keine Verſorgungsgebührniſſe und
auch keine anderen Zuwendungen bewilligt , weil der Tod des

Ernährers der Familie nicht in einem urſächlichen Zuſammen⸗
hang mit Heeresdienſt oder Krankenpflege während des Krieges

ſtand .
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Die ſtaatliche Hinterbliebenenverſorgung iſt an eine geſetz —
liche Formulierung gebunden , die freiwillige Fürſorge
dagegen nicht . Sie kann den Begriff der Kriegsteilnehmer , der

Dienſtbeſchädigung und Kriegsdienſtbeſchädigung um vieles weiter

faſſen ; es fragt ſich nur , wie weit ſie gehen darf , um dabei

mit ihren immerhin begrenzten Mitteln auszukommen .

Zunächſt handelt es ſich bei dieſer Frage um die Hinter —
bliebenen von ſolchen Heeresangehörigen , deren Tod durch Unfall ,
Erkrankung oder Selbſtmord nach ſtreng ſachlicher Auslegung
des Geſetzes als Folge einer Dienſtbeſchädigung nicht angeſehen
werden kann , und die deswegen keinerlei geſetzliche Verſorgung
erhalten .

In der gleichen Lage befindet ſich auch die ſoziale

Kriegsbeſchädigtenfürſorge gegenüber den als dienſt —
untauglich ohne geſetzliche Verſorgungsanſprüche entlaſſenen Kriegs⸗
teilnehmern . Auch hier iſt es nicht zweifelsfrei , ob die als

Ergänzung zur geſetzlichen Kriegsbeſchädigtenverſorgung gedachte
Kriegswohlfahrtspflege für dieſe Rentenloſen ohne weiteres ein⸗

treten darf und kann .

Vom Reichsausſchuß der Kriegsbeſchädigtenfürſorge werden

in ſeinen Leitſätzen über die ſachliche und örtliche Zuſtändigkeit
zunächſt alle diejenigen als Kriegsbeſchädigte anerkannt , welche
als Kriegsteilnehmer eine Militärrente wegen einer Kriegs⸗
beſchädigung erhalten ; im übrigen wird es aber darüber hinaus
dem freien Ermeſſen der einzelnen Organiſationen überlaſſen ,
wie ſie die Vorausſetzung der Kriegsbeſchädigung feſtſtellen und

darnach ihre freiwilligen Geldzuwendungen einrichten wollen “) .
Wenn der Zuſammenhang zwiſchen Beſchädigung und

Militärdienſt offenſichtlich zu verneinen iſt , was namentlich der

Fall ſein wird , wenn auch die nächſt höhere militäriſche Behörde
auf Grund eines Einſpruchs zu demſelben Ergebnis kommt ,
werden ſich die Fürſorgeorganiſationen ohne weiteres der mili⸗

täriſchen Entſcheidung anſchließen und eine private Fürſorge für
den Mann ablehnen . Sie werden eine Nachprüfung nur in den

Fällen veranſtalten , in denen die Entſcheidung , ob Dienſtbeſchädi⸗
gung anzunehmen iſt , auf der Grenze liegt . Solche Grenzfälle
ſind unter der Vorausſetzung gegeben, daß das Leiden möglicher⸗

) Siehe Dr . Gerth : „ Die Fürſorge für die Rentenloſen “ in der
eitſchrift „ Die Kriegsbeſchädigtenfürſorge “, 1. Jahrgang , 1917 , Nr . 1

513 ff. Vergl . SK . 1917 , Nr . 2, S. 22.G
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weiſe unter den Einwirkungen des Kriegsdienſtes hervorgerufen
oder verſchlimmert worden iſt , z. B. Geiſteskrankheit , wenn der

Vater des Beſchädigten geiſteskrank war , Tuberkuloſe , wenn der

Kriegsteilnehmer ſchon vorher ein tuberkuloſes Leiden hatte . Für

die Entſc
57055

ſolcher Grenzfälle werden vor allem die Lebens⸗

verhältniſſe des Entlaſſenen vor ſeiner Einziehung zu berückſich⸗

tigen ſein ; wenn er ſich jahrelang in dauernder Stellung befunden

hat , ſo wird vieles dafür ſprechen , daß das Leiden infolge der

Anſtrengungen des Dienſtes hervorgerufen worden iſt . In ſolchen

Fällen beſonderer Bedürftigkeit tritt die Fürſorgeorganiſation
für Kriegsbeſchädigte ein und läßt dieſen außer einer Geldfürſorge

lle Einrichtungen zu gut kommen , die das Weſen der ſozialen
Kriegsbeſchädigtenfürſorge ausmachen , wie Auskunftserteilung ,
Berufsberatung und Arbeitsvermittlung .

Die gleiche Stellung gegenüber den rentenloſen Hinter⸗
bliebenen wird auch die ſoziale Kriegshinterbliebenen⸗

fürſorge einnehmen . Auch hier iſt die Zahl der Kriegsteilnehmer
ſehr groß , deren Tod durch ein ſchon vorher beſtandenes Leiden

herbeigeführt worden iſt , das nicht offenſichtlich und nachweisbar
in Zuſammenhang mit Kriegsdienſt gebracht werden kann . Viele

ſind es , die durch einen außerhalb des Heeresdienſtes liegenden

Unglücksfall oder durch Selbſtmord ihr Leben verloren und des⸗

wegen für ihre Hinterbliebenen keinen Rentenanſpruch erworben

haben . Eine ſoziale Beihilfe erſcheint in ſolchen Fällen der

Bedürftigkeit nicht nur aus allgemein menſchlichen Gründen

angemeſſen , ſondern auch aus dem Geiſte der Kriegswohlfahrts⸗
pflege heraus geboten ; wird doch in allen Bundesratsverordnungen

und ⸗Erlaſſen mit allem Nachdruck betont , daß kein Kriegsteil⸗

nehmer und kein Familienmitglied eines ſolchen mit der Armen⸗

pflege in Berührung kommen ſoll , und zwar ſelbſt dann nicht,
wenn die Notlage mit der Einberufung zum Heeresdienſt nichts

zu tun hat . Wo ſollen aber unterſtützungsbedürftige Kriegs⸗

hinterbliebene , denen die geſetzliche und freiwillige Geldfürſorge

verſchloſſen bleibt , anders Hilfe finden , als bei der Armen —

pflege ? “ )

90Beidieſer Gelegenheit ſei darauf hingewieſen , daß die Familien⸗

unterſtützungen an die nicht verſorgungsberechtigten Angehörigen
eines in den Heeresdienſt Eingetretenen, auch wenn er während des

Krieges Selbſtmord KIgnän hat , bei fortgeſetzter Bedürftigkeit gemäß
§ 10 Abſ . 5 Satz 1 Familienunterſtützungsgeſetz ſo lange weiter zu
gewähren ſind , bis die Formation , welcher der Verſtorbene angehörte ,
auf den Friedensfuß zurückgeführt oder aufgelöſt wird .



Ebenſo gehört die Fürſorge für die Hinterbliebenen
derjenigen , welche durch andere Kriegsurſachen , als durch den Tod

auf dem Schlachtfelde , z. B . durch feindliche Einfälle , als Zivil —
gefangene oder Geiſeln ihr Leben verloren haben , namentlich auch
die Fürſorge für die Angehörigen der durch Fliegerbomben
Getöteten , vorerſt in den Kreis der freiwilligen Fürſorge⸗
tätigkeit , denn eine geſetzliche Verſorgung dieſer Opfer des Kriegs
iſt noch nicht durchgeführt . Zu Gunſten der durch feindliche
Bombenangriffe an Leib und Leben Geſchädigten iſt nach § 21

Abſ. 1 des R. Geſ . vom 3. 7. 1916 ( R. G. Bl . S . 675 ) ein

beſonderes Reichsgeſetz zu erwarten , das auch dieſe Hinter —

bliebenenverſorgung regeln wird . Zur Zeit kommt in Baden

der Erlaß Gr . Miniſteriums des Innern vom 21 . 8. 1916

Nr . 35455 , die Entſchädigung von Fliegerſchäden betr . , in

Betracht , nach dem im Falle der Bedürftigkeit eine Vorent —

ſchädigung von der Landesregierung gewährt wird . Nach einer

Erklärung des Reichskanzlers iſt dafür ein voller Erſatz durch
das Reich in Ausſicht genommen . Bis zu einer reichsgeſetzlichen
Regelung werden in Baden in Anlehnung an das in Preußen
eingehaltene Verfahren den durch Fliegerangriffe Beſchädigten
oder deren Hinterbliebenen im Falle der Bedürftigkeit in jeder —

zeit widerruflicher Weiſe laufende Unterſtützungen bis zur Höhe
der Bezüge gewährt , die ſie erhalten würden , wenn der Betroffene
die Beſchädigung als Gemeiner im Kriegsdienſt erlitten hätte .

Diesbezügliche Anträge ſind beim zuſtändigen Bezirksamt zu

ſtellen ; Hinterbliebene der durch Fliegerbomben Getöteten haben

dabei die Urkunden über Eheſchließung und Geburt der Kinder

beizufügen “) .

Auch auf die Familien der Kriegsbeſchädigten kann

ſich die Kriegshinterbliebenenfürſorge erſtrecken . (§S 8 Z. 4 der

Satzung des B. H. D. ) . Sie wird dieſe Aufgabe umſo leichter
übernehmen können , als ihr dazu geſchulte Helfer und praktiſche
Erfahrungen in der Familienpflege zur Verfügung ſtehen . Allzu
oft geht leider dieſe Art von Kriegsbeſchädigtenfürſorge durch

) Zur freiwilligen Unterſtützung der von Fliegerangriffen Ge

ſchädigten beſtehen übrigens in den beſonders heimgeſuchten Städten , wie

Freiburg und Karlsruhe , beſondere örtliche Stiftungen mit nicht unbe⸗

trächtlichen Mitteln .
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den Tod des Kriegsbeſchädigten in Kriegshinterbliebenenfürſorge
über *).

Hinterbliebene von Kriegsbeſchädigten gelten inſoweit als

Kriegshinterbliebene :

a ) als bei den Kriegsbeſchädigten der Tod auf eine Kriegs⸗
urſache zurückzuführen iſt ;

b) als Witwen von Kriegsbeſchädigten die Witwenbeihilfe
gemäß § 27 des M. H. G. gewährt worden iſt *) .

Hinterbliebene der als Rentenempfänger verſtorbenen

kriegsbeſchädigten Krieger können zeitweilig in eine ſchwierige
Lage kommen .

„ Witwen und Waiſen eines mit Invalidenrente entlaſſenen

Soldaten haben Anſpruch auf Gewährung der Hinter⸗

) ] über das gemeinſame Arbeitsgebiet der Kriegsbeſchädigten⸗ und

Kriegshinterbliebenenfürſorge ſ. Sch . des A. A, Heft 6, S. 57 ff. Über⸗

leitung der Fürſorge für Hinterbliebene von Kriegsbeſchädigten auf die

Kriegshinterbliebenenfürſorge S. K. 1918 , Nr . 6, S . 64.

) NNicht verſorgungsberechtigten Witwen von Kriegs
invaliden können nach § 27 M. H. G. Witwenbeihilfen bewilligt
werden in einer Höhe , daß das Jahresgeſamteinkommen

für die Witwe eines Generals . . . 3000 /

1 „ anderen Offiziers . 2000 „

„ un 5 „ Feldwebelleutnants 1500 „

„ „ Feldwebels uſmwu . 600 „

„ . 70 „ Urnteroffiziers . 500 „

3 1 „ Gemeinen 400 „

beträgt . Hierhin gehören die heute ſchon häufigen Fälle , in denen der

rentenbeziehende Kriegsinvalide an einer Krankheit ſtirbt , die nicht in

Zuſammenhang mit der Dienſtbeſchädigung gebracht werden kann . Aller⸗

dings ſind die Witwenbeihilfen für die Witwen von Mannſchaften von

großer Bedeutung nur dann , wenn es ſich um erwerbsunfähige

Frauen handelt . Erwerbsfähige werden in der Regel ein 400 bezw .
500 oder 600 / überſteigendes Jahresarbeitseinkommen und damit keinen

Anſpruch auf die Witwenbeihilfe haben . Bemerkt ſei , daß dem Geſamt⸗

einkommen der Witwe Einnahmen der Kinder nicht zugerechnet werden :

auch bleiben alle nicht auf einen Rechtsanſpruch gegründeten Bezüge der

Witwe , wie Armenunterſtützungen , Beihilfen von Wohltätigkeitsvereinen

und dergl . außer Anſatz . Ein Rechtsanſpruch auf die Witwenbeihilfe

beſteht nicht ; doch iſt bei Angehörigen von Militärperſonen der Unter⸗

klaſſen die Möglichkeit des Einſpruchs beim Kriegsminiſterium gegeben .

Dem an das zuſtändige Verſorgungsamt zu richtenden Antrag auf

Witwenbeihilfe iſt ein Bericht der amtlichen Fürſorgeſtelle ( Ortsbehörde )

über Familien⸗ , Vermögens⸗ , Einkommens - und Erwerbsverhältniſſe bei⸗

zufügen . ( S. K. 1918 , Nr . 1, S. 7. )
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bliebenenrente , wenn der Tod im Zuſammenhang mit der

erlittenen Dienſtbeſchädigung ſteht . Unabhängig hiervon

werden zunächſt die bisherigen Rentenbezüge des Mannes drei

Monate als Gnadengebührniſſe weitergewährt ; doch ſind dieſe ,

da es ſich um Vollrente handelt und Verſtümmelungszulagen

nur bei gewiſſen Beſchädigungen zuſtehen , gewöhnlich zu niedrig ,

um nach Fortfall des Arbeitsverdienſtes des Mannes für den

Familienunterhalt auszureichen . Ferner werden ſie in einer

Summe ausgezahlt ; dies birgt die Gefahr in ſich , daß ſie die

Frauen nicht auf die vorgeſehenen drei Monate verteilen ,

ſondern für Anſchaffung von Trauerſachen , Schuldenbegleichung

uſw . verbrauchen . Auch wenn dies nicht geſchieht und die

Gnadengebührniſſe genügen , um die Familie vor Not zu ſchützen ,

kann es vorkommen , daß die Hinterbliebenen nach dem Ablauf

der drei Gnadenmonate bis zum Einſetzen der Hinterbliebenen —

rente ( namentlich wo Entſcheidung des Kriegsminiſteriums über

das Vorliegen einer Dienſtbeſchädigung einzuholen iſt ) für

längere Zeit ohne alle Bezüge bleiben , während die Hinterblie⸗

benen der vor der Entlaſſung verſtorbenen Soldaten bis zum

Tage des Einſetzens der Rente im Genuß der Familienunter

ſtützung ſind .

Ob Wiederaufleben der Familienunterſtützung möglich iſt ,

läßt ſich aus den geſetzlichen Beſtimmungen nicht erſehen . Nach

dem Liebrecht ' ſchen Kommentar zum Familienunterſtützungsgeſetz

läßt die Gewährung der Hinterbliebenenrente an Witwen und

Waiſen eines mit Invalidenrente entlaſſenen Soldaten den An —

ſpruch auf Fortzahlung der Familienunterſtützung gemäß dem

Geſetz vom 30 . 9. 1915 von neuem auf die Dauer von drei
Monaten nach dem Sterbetag entſtehen ( Anmerkung 16 zu §8 9

der B . V. vom 21 . 1. 1916 ) . Doch auch dies bringt keine

Abhilfe , weil die Familienunterſtützung erſt mit Gewährung der

Hinterbliebenenrente , alſo erſt dann einſetzt , wenn die Notlage

durch Nachzahlung der Rente ſchon behoben oder gemildert iſ2t,
während es ſich hier gerade um die dazwiſchen liegende Zeit handelt .

Wird die Gewährung der Hinterbliebenenrente abgelehnt , weil

der Tod nicht im Zuſammenhang mit Kriegsdienſt oder einer

Dienſtbeſchädigung ſteht , ſo erſcheint ein Wiederaufleben der

Familienunterſtützung überhaupt nicht möglich. Dies iſt eine

ſchwere Benachteiligung der Hinterbliebenen von Kriegsteilnehmern ,
die / nach der Entlaſſung verſtorben ſind ; den Angehörigen

—

der

verf

Hit

bis

Fri

elt

Elt

beſt
Mi

Fa

der

Un

ſche

Die

An

Un

Kre

fün

An

Zi
ree

hat

zur

den

ſie

hal
als

wie

alſ
Ge

dief
des
wer



it der

iervon

drei

dieſe ,

Uagen

edrig ,

rden

einer

ſie die

teilen ,

ichung
d die

jützen ,

lblauf

benen⸗

über

für

erblie⸗

zum

unter

ch iſt ,

Nach

Sgeſetz
und

nAn⸗

dem

n drei

u 8 9

keine

ug der

' otlage

ert iſt ,

andelt .

weil

einer

n der

t eine

hmern ,

jörigen

115

der während der Zugehörigkeit zum aktiven Heer
verſtorbenen Soldaten wird die Familienunterſtützung , wenn

Hinterbliebenenrente nicht möglich iſt , ſo lange weiter gewährt ,
bis die Formation , der der Einberufene angehörte , auf den

Friedensfuß zurückgeführt oder aufgelöſt wird .

Am ſchwerſten trifft dieſe Benachteiligung die Krieger —
eltern . Wird ihnen günſtigenfalls nach einigen Monaten

Elterngeld gewährt , ſo fällt doch die durch die Ausführungs⸗
beſtimmungen zu §S 11 der B . V. vom 21 . 1. 1916 gegebene
Möglichkeit fort , neben dem Kriegselterngeld bei Bedürftigkeit
Familienunterſtützung zu erhalten ““) . In einem ſolchen Falle
der durch die beſonderen Verhältniſſe geſchaffenen Not wird eine

Unterſtützung durch den Heimatdank beſonders angebracht er⸗

ſcheinen .

Hinterbliebene von freiwilligen Krankenpflegern , die im

Dienſt oder aus Anlaß desſelben verſtorben ſind, werden wie

Angehörige von andern Kriegsteilnehmern behandelt . Zu ihrer

Unterſtützung verfügt auch der Badiſche Landesverein vom Roten

Kreuz über beſondere Mittel , insbeſondere auch zur Bäder⸗

fürſorge “ ) .
Auch für ſolche Fälle , in denen der Verſtorbene nicht

Angehöriger der bewaffneten Macht geweſen iſt , ſondern als

Zivilbeamter für das Heer tätig war oder in einem privat⸗

5 Dienſtverhältnis zur Heeresmacht geſtanden
hat ) , ſtehen bei vorhandener Bedürftigkeit Unterſtützungsmittel
zur Verfügung .

Angehörige von Vermißten gehören eigentlich nicht in

den Kreis der ſozialen Kriegshinterbliebenenfürſorge , doch können

ſie in Bedürfnisfällen Zuwendungen aus Sonderſtiftungen er⸗

halten . Angehörige von Kriegsverſchollenen ſind dagegen
als Kriegshinterbliebene zu behandeln und in gleichem Umfange
wie die von Gefallenen in Fürſorge zu nehmen .

Die ſoziale des B . H .D. hat

alſo einen viel größeren Perſonenkreis als die geſetzliche
Geldverſorgung nach dem W. d. G und deckt ſich keineswegs mit

*) S. K. 1917 , Heft 5, S. 64f .

) Geſuche um Übernahme des Heilverfahrens können , aber bevor

dieſes eingeleitet iſt , auch unmittelbar an die Abteilung „ Bäderfürſorge “
des Zentralkomitees der Deutſchen Vereine vom Roten Kreuz gerichtet
werden .

) Siehe A. M. 1917 , Nr . 332 , S. 424 f.
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zuführen iſt .

ſtützung anzunehmen .

ſetzen wollen .

deren regelmäßige Monatseinnah⸗

der militäriſchen Verſorgungspflicht . Dieſe erweiterte Fürſorge
für die bedürftigen Hinterbliebenen eines Kriegsteilnehmers ſoll

auch in den Fällen eintreten , in denen erſt eine Feſtſtellung nötig

iſt , ob die Todesurſache auf die Wirkungen des Krieges zurück —

Eine derartige ſoziale Unterſtützungspflicht wird auch von der

N. St . beſonders betont . In einer Veröffentlichung in der S . K.

1918 , Nr . 5, S . 52 empfiehlt das Präſidium gerade die Fälle , in

denen eine Entſcheidung über die Gewährung der militäriſchen

Bezüge ( Witwen - und Waiſenrente , Kriegselterngeld uſw. ) noch
nicht getroffen iſt , beim Vorliegen von Bedürftigkeit mit außer⸗

ordentlichmm Wohlwollen und mit größter Beſchleunigung zu

prüfen und ſich der beſtehenden Not mit ausreichender Unter —

Von einer Geldfürſorge ſind ſchlecht beleumundete Per —

ſonen ausgeſchloſſen ; denn

unwürdiger Lebenswandel ſoll nicht durch die in allen Kreiſen

geſammelten Gelder des B . H . D.

finden . Auch kann von einer Geldzuwendung wohl bei ſolchen

Perſonen abgeſehen werden , die ſchon vor dem Kriege der Armen —

pflege anheimgefallen ſind. So bedürfen namentlich Kriegereltern ,

ein ſittlich und moraliſch

gleichſam noch Unterſtützung

die Pfründner oder ſonſtige Inſaſſen einer Anſtalt der Armen⸗

pflege ſind, einer Geldunterſtützung in der Regel nicht , da ſie

als ausreichend verſorgt betrachtet werden können . Manche

Bedürftige , die vor dem Krieg nur gelegentlich Armenunterſtützung
empfingen , werden übrigens durch den ſichern Rentenbezug und

den erzieheriſchen Einfluß der Kriegshinterbliebenenfürſorge wieder

ſelbſtändig werden und in ihrem Ehrgefühl ſo weit geſtärkt , daß

ſie ſich nicht mehr an den Koſttiſch der öffentlichen Wohltätigkeit

Ein „ Gutachten des Arbeitsausſchuſſes der Kriegerwitwen —
und - waiſenfürſorge über die Abgrenzung zwiſchen Kriegshinter
bliebenenfürſorge und öffentlicher Armenpflege “ in Heft III

S . 82 f. der Sch . des A. A. lautet :

„ Die hilfsbedürftigen Kriegshinterbliebenen können im

weſentlichen nicht als Arme im Sinne der öffentlichen Armen⸗

pflege gelten . Einmal gehören ſie nach der bisherigen Lebensſtellung

zum großen Teil zu den gehobenen Volkskreiſen . Ferner macht

die ſtaatliche Kriegsverſorgung ſie zu kleinen Rentenempfängern ,

n meiſt die Sätze der Armen⸗

pfle
den

Ver

ſich
arn

ſich
wäl

ſon

ſozi

nan

geſt
geſt
190

bli⸗

gät

Kri

bed

ſie
un

abt

erg

86

au

vor

ru

ſätz
Be

lich
An

erſ

mo

für
bli

tun

ben



irſorge
8 ſoll

nötig

zurück⸗

on der

S . K.

ille , in

riſchen

noch

außer

ig zu

Unter

» Per⸗

raliſch

dreiſen

ützung

olchen

men

eltern ,

lrmen⸗

da ſie

ſcauche

ützung

g und

wieder

itwen⸗

hinter

ft III

nim

lrmen⸗

ellung

macht

ngern ,

lrmen

117

pflege überſteigen und einen Mindeſtunterhalt ſicherſtellen . Trotz⸗
dem ſind die Maſſen von Kriegshinterbliebenen aus gehobenen
Verhältniſſen im Sinne der Lebensgewöhnung und Lebensaus⸗

ſichten durch den Tod des Ernährers verarmt oder von Ver⸗

armung und Niedergang bedroht . Aus dieſer Sachlage ergibt
ſich, daß es ſich bei den Kriegshinterbliebenen nicht um Ge —

währung des armenpflegeriſch notwendigen Lebensbedarfs handelt ,

ſondern um deſſen Ergänzung zur Erhaltung in der früheren

ſozialen Stellung und zur Ermöglichung weiteren Aufſtiegs

namentlich für die Kriegswaiſen . Wo das Militärhinterbliebenen⸗
geſetz Härten beläßt oder verſagt , gilt es den Ausgleich durch
geſetzliche Maßnahmen ( Neuregelung des M . H .G. vom 17 . Mai

1907 ) anzuſtreben . Im übrigen beſtehen für die Kriegshinter⸗
bliebenen öffentliche und private Sammelfonds , die zur Er⸗

gänzung der Renten erhebliche Mittel aufbringen .
Die Abgrenzung zwiſchen öffentlicher Armenpflege und

Kriegshinterbliebenenfürſorge iſt ſomit keine künſtliche . Sie iſt

bedingt durch den Entwicklungsſtand der öffentlichen Armenpflege ;

ſie iſt geldlich möglich durch das Renten - und Stiftungsweſen
und geboten durch die Pflicht der geſellſchaftlichen Schuld⸗

abtragung gegenüber den Vaterlandsverteidigern . Ganz organiſch
ergeben ſich aus dem Tatbeſtand folgende Richtlinien für die

Zeit nach dem Kriege :

Kriegswitwen und - waiſen , ſowie Kriegshinterbliebene in

aufſteigender Linie ( ſoweit ſie Rente auf Grund des M. H. G.
von 1907 beziehen ) , die vor dem Kriege jenſeits jeder Berüh⸗

rung mit der öffentlichen Armenpflege ſtanden , ſind ihr grund⸗

ſätzlich fernzuhalten . Dies gilt auch in bezug auf ärztliche

Behandlung . Die geſundheitlichen Maßnahmen gehören , nament⸗

lich wenn ſie Vorausſetzung der Selbſtändigkeit und

Arbeitsbefähigung der Kriegswitwen ſind , zu den

erſten Aufgaben aller Kriegshinterbliebenenfürſorge . Durch Ab⸗

machungen mit den Arzten, durch Bereitſtellung von Mitteln

für Kuren und Erholungsaufenthalte muß den Kriegshinter⸗

bliebenen Inanſpruchnahme der Armenpflege auch in dieſer Rich⸗

tung möglichſt erſpart werden . Nach dieſem Grundſatz wird

bereits in vielen Städten verfahren .
Wo Renten und Bewilligungen aus Staatsmitteln und

ſonſtige Einnahmen aus Vermögen oder Arbeitseinkommen zum

Lebensunterhalt in möglichſter Annäherung an die früheren
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Verhältniſſe nicht genügen , hat die Kriegshinterbliebenenfürſorge
mit den Mitteln öffentlicher und privater Kriegshinterbliebenen⸗

Stiftungen einzutreten . Nur wo dieſe Mittel fehlen oder ver —

ſagen , iſt die öffentliche Armenpflege in Anſpruch zu nehmen .

Dagegen treten Kriegshinterbliebene , die vor dem Kriege
in laufender Armenunterſtützung ſtanden , nach dem Kriege wieder

in Behandlung der öffentlichen Armenpflege . Das gilt in erſter
Linie von Kriegseltern , aber auch von ſolchen Kriegswitwen ,
deren gefallener Mann ſie nicht oder nur zum Teil ernährt

hat . Sofern ſie infolge der erſchwerten Verhältniſſe ( Teuerung ,

Arbeitsloſigkeit ) mit ihren Renten für ſich und ihre Kinder nicht

ausreichen und der Unterſtützung bedürfen , muß hier wie ſchon
vor dem Kriege die Armenpflege eingreifenn ) . Wo dagegen vor

dem Kriege nur gelegentlich Armenunterſtützung in Frage kam ,

iſt über die Unterſtützungszuſtändigkeit , öffentliche Armenpflege
oder Kriegshinterbliebenenfürſorge je nach den Umſtänden zu

entſcheiden . Dahin gehören z. B . die Fälle , wo der Sohn die

Eltern nicht vollſtändig oder nicht überwiegend unterhalten hat .

Trug er nach beſten Kräften zum Unterhalt bei und war an —

zunehmen , daß er in der Folge (bei erhöhten Einnahmen ) die

Eltern vollſtändig unterhalten hätte , ſo liegt die Pflicht der

Abhilfe bei der Kriegshinterbliebenenfürſorge . Iſt dies nicht

anzunehmen , ſo wird in der Regel die öffentliche Armenpflege
zuſtändig ſein. Wo ſchon bisher von der öffentlichen Armen —

pflege unterſtützte Eltern ſtaatliche Bewilligungen ( in Erſatz

weſentlicher Beiträge des Sohnes ) erhalten , müſſen dieſe Be —

willigungen , ſoweit es notwendig iſt, auch weiter durch Armen —

unterſtützung ausgeglichen werden .

Man muß ſich vergegenwärtigen , daß die immerhin be —

grenzten Mittel öffentlicher und privater Kriegshinterbliebenen —
Stiftungen ausdrücklich den Zweck verfolgen , Kriegshinterbliebene
möglichſt in den bisherigen Verhältniſſen zu erhalten . Dieſe
Mittel dürfen daher in keinem Fall dazu dienen ,
einen Teil der früheren Aufgaben der öffentlichen
Armenpflege zu übernehmen “ “ ) . “

) Die während des Krieges gemachten Fehler einer völlig un⸗

differenzierten Kriegsunterſtützung ohne jede Berückſichtigung des Unterſchieds
zwiſchen laufend armenunterſtützten und vollkommen ſelbſtändig geweſenen
Familien darf die Kriegshinterbliebenenfürſorge nicht weiterſchleppen .

* ) Vergl . auch S. K. 1917 , Nr . 3, S . 20.
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Die örtliche Zuſtändigkeit für die Hinterbliebenen der im

Krieg Gefallenen wird durch den jeweiligen Wohnſitz der

Kriegshinterbliebenen beſtimmt .

Als örtlich zuſtändig iſt alſo diejenige Fürſorgeſtelle zu

betrachten , in deren Gebiet die Hinterbliebenen zur Zeit des

Auftretens des Bedürfniſſes ihren Wohnſitz haben . Als Wohnſitz

gilt der geſetzliche Wohnſitz im Sinne des B. G. B.

In Fällen dringender Not ſoll die Fürſorgeſtelle

enthaltsorts auch dann vorläufig mit Rat und Hilfe eintreten ,

wenn die Hinterbliebenen ſich nur vorübergehend am Orte

aufhalten . Die für den Wohnſitz der Hinterbliebenen zuſtändige

Fürſorgeſtelle iſt von den getroffenen Maßnahmen zu benach⸗

richtigen und um Erſatz von Ausgaben zu erſuchen . Bei Maß⸗

nahmen , die entweder beſonders koſtſpielig ſind oder eine für die

künftige Lebenshaltung der Hinterbliebenen einſchneidende Ent⸗

ſcheidung treffen , iſt , ſoweit möglich , die vorherige Zuſtimmung

der endgültig zuſtändigen Fürſorgeſtelle geboten . In Ausnahme⸗

fällen , in denen größere Mittel ſofort und ehe eine ſolche Ver

iſt , aufgewendet werden müſſen , können

des Auf⸗

ſtändigung möglich

Auträge auf ſchleunige Bewilligung an das Präſidium der

Nationalſtiftung , Berlin NW 40 , Alſenſtr . 11 , gerichtet werden .

Die ſoziale Fürſorgetätigkeit des B . H. D. iſt nicht bloß auf

badiſche Landeskinder beſchränkt , ſondern ſie erſtreckt ſich auf alle

reichsangehörigen Kriegshinterbliebenen , die in Baden

ihren Wohnſitz haben . Die Zugehörigkeit des Gefallenen zu einem

andern Bundesſtaat darf keinen Unterſchied in der Art und in

dem Grad der ſozialen Hilfe für ſeine Angehörigen bilden .

Dieſe Stellungnahme ergibt ſich ſchon aus Ziel und Aufgabe

der Nationalſtiftung , die ihre fürſorgeriſche Hilfe auf das ganze

Reich ausdehnt ; ſie ergibt ſich auch aus der grundſätzlichen
Auffaſſung der ſozialen Kriegshinterbliebenenfürſorge als einer

individuell beratenden und pflegeriſchen Aufgabe , die nicht in die

Ferne , ſondern nur im perſönlichen Umgang am gleichen Orte

erfolgreich wirken kann . Dabei muß natürlich angenommen

werden , daß die Behandlung von Kriegshinterbliebenen badiſcher

Staatsangehörigkeit auch in den anderen Staaten die gleiche iſt ,

da ſonſt Zurückſetzungen , Doppelunterſtützungen und ungebührliche
Belaſtungen einzelner Länder oder Gemeinden nicht zu vermeiden

ſind . Unter dieſer Vorausſetzung kommen Geldzuwendungen

des Badiſchen Heimatdanks in erſter Linie den Hinter⸗
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bliebenen zu , die in Baden ihren Wohnſitz haben . Beim

Wegzug in einen andern Bundesſtaat geht die Fürſorge für

ſie auf den für dieſen Staat zuſtändigen Landesausſchuß der

Nationalſtiftung über )).

Dieſen Standpunkt nimmt auch das Pr . Kriegsminiſterium
ein . In einem Erlaß vom 24 . 3. 1917 , Nr . 865/3 . 17 heißt es :

„ Um zu vermeiden , daß Familien von Kriegshinterbliebenen
beim Wechſel des Wohnorts zeitweilig ohne Fürſorge ſind ,
empfiehlt es ſich, der für den neuen Ort zuſtändigen amtlichen
Fürſorgeſtelle möglichſt bald das Verziehen der Familie unter

) Die im Ausland wohnenden Kriegshinterbliebenen wenden ſich
am beſten um Rat und Hilfe an das für ſie zuſtändige Konſulat , das
eine Vermittlung mit den beſtehenden ſozialen Hilfseinrichtungen herſtellen
wird . In Oſterreich -Ungarn hat die Fürſorge für reichsdeutſche Hinter⸗
bliebene der reichsdeutſche Hilfsbund übernommen . ( Wien VI , Getreide —
markt 7. )

Mit dem Hilfsbund für deutſche Kriegsfürſorge in ' der Schweiz zu
Zürich ( Caſpar Eſcher - Haus , Stampfenbachſtr . Nr . 19) wurde von der

Nationalſtiftung ein beſonderer Vertrag abgeſchloſſen . Als Beihilfe zur
Unterſtützung der Hinterbliebenen deutſcher Kriegsteilnehmer , die ſchon
vor dem Kriege ihren Wohnſitz in der Schweiz hatten , wurde für die

Jahre 1917 und 1918 ein Betrag von je 20000 / zur Verfügung geſtellt .
( Vergl . A. M. 1917 Nr . 234 . )

Mit dem 1. 4. 18 übernahm dieſer Hilfsbund , dem die Eigenſchaft
einer amtlichen Fürſorgeſtelle der N. St . beigelegt worden iſt , auch die

Auszahlung aller Penſionen , Renten , Verſorgungsgebührniſſe und ſonſtiger
Bezüge aus Anlaß des gegenwärtigen Krieges an die in der Schweiz
wohnenden Empfänger . Als alleinige Vermittlungs - und Abrechnungs⸗
ſtelle für die Schweiz dient die ſtellvertretende Intendantur des XIV . A K.
in Karlsruhe und die Zahlungsſtelle dieſes Korps .

Unterſtützungsgeſuche von den im Reichsgebiet wohnenden bedürf —

tigen Kriegshinterbliebenen unſerer Bundesgenoſſen ſind dem L. A. zur
Weiterleitung an die N. St . zu übermitteln .

Dies iſt auch maßgebend für Fälle , in denen der Gefallene deutſcher

Staatsangehöriger war , jedoch im Verband eines öſterreichiſch - ungariſchen
Truppenteils gefallen iſt , namentlich aber dann , wenn der Antragſteller
in Sſterreich ſeinen Wohnſitz hat .

Für Kriegshinterbliebene öſterreichiſcher Staatsangehöriger dagegen
iſt nicht die N. St . , ſondern der K. K. Sſterreichiſche Militär⸗ , Witwen⸗
und Waiſenfonds , Wien III , Auenbruggerſtr . 2, zuſtändig . Doch werden
die Landesausſchüſſe der N. St . , an die ſolche Unterſtützungsgeſuche zu
richten ſind , die Eingaben auf ihre Vollſtändigkeit prüfen , bezw . deren

Ergänzung veranlaſſen , bevor ſie dieſe zwecks Erledigung und Auszah⸗
lung der Unterſtützungen an die zuſtändigen öſterreichiſchen Konſulate

weitergeben .
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gleichzeitiger Überſendung der in Betracht kommenden Perſonal⸗

akten uſw . bekanntzugeben . “
Vor dem Wegzug iſt übrigens von der örtlichen Fürſorge —⸗

ſtelle erſt zu prüfen , ob ein Ortswechſel hinſichtlich der Unter⸗

kunft und des Erwerbes ausſichtsreich und deswegen anzuraten

iſt . Ohne die Freizügigkeit beeinträchtigen zu wollen , gilt es ,

ſowohl die Landflucht , den Zug in die Stadt mit reicheren Unter⸗

ſtützungsmöglichkeiten , als auch die Abwanderung auf das Land

einzudämmen , ſo lange dort das Auskommen nicht geſichert er⸗

ſcheint . Eine Verſtändigung der in Frage kommenden Fürſorge —

ſtellen darüber , ob die Gründe für die Verlegung des Wohnſitzes

als berechtigt anzuerkennen ſind, iſt deswegen durchaus nötig und

geboten und zwar ſowohl zur Verhinderung einer unzweckmäßigen
Abwanderung , als auch zur Förderung begründeten Verziehens .
Als berechtigte Gründe zur Vornahme eines Ortswechſels können

gelten , wenn der neue Wohnſitz die frühere Heimat der Hinter⸗

bliebenen iſt , wenn nahe Verwandte dort anſäſſig ſind oder

wenn ſich dort ſichere Arbeits - und Erwerbsmöglichkeiten bieten .

Für die Erlangung von Unterſtützungen , die aus Anlaß der

Neugründung eines neuen Wohnſitzes erforderlich werden ( Ge—

währung von Reiſegeld , Vergütung der Umzugskoſten , Regelung

von Schulden uſw. ) , kommt die Fürſorgeſtelle des bisherigen Wohn —

ſitzes in Betracht . Kann ein berechtigter Grund für einen Orts⸗

wechſel nicht nachgewieſen werden , ſo iſt einem ſolchen Umzug

durch beſondere Hilfeleiſtungen auch kein Vorſchub zu leiſten .

Sofern Meinungsverſchiedenheiten über die örtliche Zuſtändigkeit
unter mehreren Fürſorgeſtellen nicht auf dem Wege der Ver —

ſtändigung behoben werden können , empfiehlt es ſich , den

Landesausſchuß des B . H. D. als Schiedsgericht anzurufen ; iſt

bei ſolchen Streitigkeiten noch eine Fürſorgeſtelle eines andern

Bundesſtaates beteiligt , kann eine Entſcheidung des Sozialen

Ausſchuſſes der N. St . eingeholt werden . “ )

e) Die Ermittlung der Unterſtützungsbedürftigen .

Die Feſtſtellung der beihilfebedürftigen Kriegshinterbliebenen

erfolgt in der Regel aus den Anträgen und unmittelbaren

) Ein Verzeichnis der beſtehenden örtlichen Fürſorgeſtellen in Preußen
iſt in Heft 7 der Schriften des A. A. , derjenigen in den andern deutſchen

Bundesſtaaten in Heft 8 enthalten .
„ Zur Regelung der örtlichen Zuſtändigkeit “ vergl . Kießling , Ztſchr .

„ Die Kriegsbeſchädigtenfürſorge “ 1918 , S. 417 ff
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